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> Eine Zufahrtsbeschränkung führt 
nicht automatisch zu einem 
Mietmangel 

AG Reinbek, Urteil vom 02.06.2017, Az.: 14 C 955/16 
 
Die nachträgliche Zufahrtsbeschränkung zu einem 
angemieteten Grundstück begründet nicht zwangsläufig 
eine Minderung der Miete. Dies gilt auch, wenn das 
Grundstück nicht mehr direkt mit dem Auto zugänglich 
ist. 
 
Im vorliegenden Fall befindet sich der Eingang des 
angemieteten Grundstücks 80 m von der öffentlichen 
Straße entfernt. Das Grundstück ist durch eine 
Zuwegung erreichbar. Dabei handelt es sich um eine mit 
dem Auto befahrbare beschränkt öffentliche Straße nach 
§ 3 Abs. 1 Nummer 4b des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein. Schon bei Abschluss des 
Mietvertrages befand sich vor der Zuwegung ein 
verschließbarer Sperrbalken, der jedoch stets offen war, 
so dass der Weg von dem Mieter zur Erreichung des 
Grundstücks benutzt werden konnte. Der Mietvertrag 
enthielt keine Vereinbarung darüber, dass das 
Grundstück mit dem Auto angefahren werden kann. Die 
Stadt beschränkte nachträglich die Zufahrt zu der 
Zuwegung. Folglich war es dem Mieter nicht mehr 
möglich, das Grundstück mit dem Pkw anzufahren. 
 
Nach der Entscheidung des AG Reinbek führt die 
nachträgliche Beschränkung der Zufahrt zu keinem 
Mietmangel, da sie nicht Gegenstand einer 
ausdrücklichen oder konkludenten 
Beschaffenheitsvereinbarung über die Mietsache ist. Für 
die Annahme einer konkludenten 
Beschaffenheitsvereinbarung reicht es nicht aus, dass 
eine Partei bestimmte Vorstellungen über die 
Befahrbarkeit der Zuwegung hatte, auch wenn diese der 
anderen Partei bekannt sind. Zur konkludent 
geschlossenen Beschaffenheitsvereinbarung wird der 
Umstand erst, wenn der Vermieter nach dem objektiv zu 
bestimmenden Empfängerhorizont erkennen musste, 
dass der Mieter die Zufahrt zum Grundstück als 

maßgebliches Kriterium für den vertragsgemäßen 
Gebrauch des Grundstücks ansieht und der Vermieter 
dem zustimmt. Hier fehlt es schon an einer Zustimmung 
des Vermieters. Darüber hinaus liegt nach der 
Rechtsprechung des BGH schon kein Mangel vor, wenn 
auch der Vermieter den „Umweltfehler“ ohne eigene 
Abwehr- oder Entschädigungsmöglichkeit nach § 906 
BGB als unwesentlich oder ortsüblich hinnehmen muss. 
Hier liegt die nachträgliche Beschränkung der Zufahrt 
nicht im Einflussbereich des Vermieters, weswegen er 
diesen Umstand auch nicht beseitigen könnte. 
 
Fazit: Zur Vermeidung vorstehender Problematik sollten 
sowohl Mieter als auch Vermieter auf eine exakte 
Ausgestaltung des Mietvertrages bedacht sein. 
Insbesondere die Erschließung des Mietgegenstandes 
kann so über Regelungen im Mietvertrag sichergestellt 
werden. 
 

> Betriebskosten: Weitere Absenkung 
der Mindestanforderungen 

BGH, Urteil vom 19.07.2017 - VIII ZR 3/17 
 
Der Bundesgerichtshof reduziert in seiner Entscheidung 
abermals die formellen Anforderungen an eine 
Betriebskostenabrechnung. Er verfolgt damit konsequent 
seine Auflockerungsrechtsprechung im Hinblick auf die 
Formalien einer Abrechnung weiter. Nach Ansicht des 
BGH ist eine Abrechnung bereits ordnungsgemäß, wenn 
sie den allgemeinen Anforderungen des § 259 BGB 
(geordnete Gegenüberstellung der Einnahmen und 
Ausgaben und ggf. Beifügung von Belegen) entspricht.  
 
Vorliegend ging es um zwei siebenseitige 
Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2013 und 
2014, die die Berufungskammer für formell unzureichend 
erklärt hatte. Diese Abrechnungen enthielten auf der 
ersten Seite 15 Kostenpositionen, die zum Schluss addiert 
wurden. Die Nummern dieser Kostenpositionen wurden 
auf der nächsten Seite vier Rubriken (A - D) zugeteilt. Die 
Kostenpositionen von der ersten Seite wurden dabei 
nicht gesondert gekennzeichnet. Die Rubriken A bis D 
wurden sodann auf den folgenden Seiten als 
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Gliederungsziffern 1 bis 4 bezeichnet. Zudem lauteten 
die Rubriken teilweise nicht einheitlich. Das Landgericht 
hat mit seinem Urteil die Zahlungsklage abgewiesen, 
jedoch die Revision ausdrücklich zugelassen. Der BGH hat 
den Rechtsstreit zwar aufgrund formeller Fehler des 
landgerichtlichen Urteils zurückverwiesen, äußerte sich 
jedoch dennoch auch zu den formellen Anforderungen 
an eine Betriebskostenabrechnung.  
 
Nach seiner Auffassung sei es allein entscheidend, ob der 
Mieter in den Angaben der Betriebskostenabrechnung 
die zu verteilenden Kostenpositionen erkennen und auf 
ihn anteilig entfallende Kosten nachprüfen kann. 
Demnach muss die Betriebskostenabrechnung „nur“ den 
Anforderungen des § 259 BGB entsprechen. An die 
Einhaltung von dessen Voraussetzungen werden dabei 
keine strengen Anforderungen gestellt. Der BGH 
formuliert zudem folgende Mindestanforderungen an 
eine formell rechtmäßige Abrechnung bei Gebäuden mit 
mehreren Wohneinheiten: (1) Zusammenstellung der 
Gesamtkosten, (2) Angaben und – bei Bedarf – 
Erläuterung der zu Grunde gelegten Verteilerschlüssel, (3) 
Berechnung des Mieteranteils sowie (4) Abzug der 
Vorausleistungen. 
 
Fazit: Für den Vermieter bringt die Entscheidung bedingt 
Klarheit über die formellen Anforderungen an eine 
Abrechnung. Die Erstellung bleibt jedoch auch nach 
dieser Entscheidung eine nach wie vor komplizierte und 
fehleranfällige Angelegenheit. Aufgrund der Komplexität 
der Problematik bleibt sowohl die Erstellung als auch die 
Prüfung der Betriebskostenabrechnungen weiterhin 
spannend und anspruchsvoll. 
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„Aktuellste Meldungen und ein stetiger Informationsfluss bilden das nachhaltige 
Fundament einer jeden Unternehmung. Darauf bauen wir auf und unterstützen Sie 
auch in der Umsetzung.“ 
 

Rödl & Partner 

 

„Der Bau der Menschentürme ist ebenfalls nur mit einer stabilen, belastbaren Basis 
denkbar. Sie festigt den Turm in jeder Höhe.“ 
 

Castellers de Barcelona  

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns. 
 

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur 
von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, 
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum 
aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.  
 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der ka-
talanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr 
pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & 
Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der 
Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der 
Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle 
Kulturerbe. 
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